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Firelillys Problem könnte auch über eine Remonstration angegangen werden, sofern es
gesetzliche Vorschriften für die Lagerung der Chemikalien gibt. Beim TE sehe ich diese
Möglichkeit aber nicht.
Dienstaufsichtsbeschwerden gehen, können im Regelfall (zum hier in Bayern) nur durch eine
Einzelperson eingereicht werden. Es müsste sich also jemand finden, der sich dafür zur
Verfügung stellt. Gremien wie der PR oder die Lehrerkonferenz können sich aber natürlich
trotzdem beim Dienstvorgesetzten beschweren, auch das gilt zumindest hier in Bayern. In
diesem Fall würde ich die Personalversammlung mit so einer Beschwerde beauftragen.
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